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Bebauungsplanes Nr.39 Solarpark Ziegenberg“ 

1 Vorbemerkungen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung und das Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 39 „Solar-

park Ziegenberg“ sind 

• das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 394), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBI. I, S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und 

• die Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBI. I S. 1802). 

1.2 Verfahren 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Moringen hat in seiner Sitzung am 17.04.2023 die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“ beschlossen. Die ortsübliche Be-

kanntmachung erfolgte am __.__.____. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB fand nach ortsüblicher Be-

kanntmachung am __.__.____ durch Veröffentlichung bzw. Auslegung des Vorentwurfes 

vom 17.11.2023 bis einschließlich 18.12.2023 statt. Es bestand die Möglichkeit zur Äußerung 

und Erörterung. 

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden 

mit Schreiben vom 15.11.2023 gemäß § 4 (1) und § 2 (2) BauGB bis zum 18.12.2023 frühzeitig 

beteiligt. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Moringen hat in seiner Sitzung am __.__.____ dem 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“ einschließlich der Entwurfsbe-

gründung mitsamt Umweltbericht zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 

(2) BauGB beschlossen.  

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 39 

„Solarpark Ziegenberg“ wurde nach ortsüblicher Bekanntmachung am __.__.____vom 

__.__.____bis einschließlich __.__.____durchgeführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-

den mit Schreiben vom __.__.____gemäß § 4 (2) und § 2 (2) BauGB bis zum __.__.____ be-

teiligt.  

Der Rat der Stadt Moringen hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Bebauungsplan Nr. 39 

„Solarpark Ziegenberg“ einschließlich Begründung mitsamt Umweltbericht nach Prüfung der 

nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen  als Satzung beschlossen. 
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Bebauungsplan Nr.39 „Solarpark Ziegenberg“ 

2 Hintergrund der Planung 

2.1 Planungsanlass 

Ein lokaler privater Investor möchte am Ziegenberg in der Nähe des Emilienhofs an der Bun-

desstraße B241 nordwestlich von Berwartshausen auf einer Fläche von ca. 6,37 ha eine PV-

Freiflächenanlage errichten. 

Die Stadt Moringen unterstützt den Investor und hat daher durch seinen Verwaltungsaus-

schuss in der Sitzung am 17.04.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 

2.2 Planungserfordernis und Planungsumfang 

Die Stadt Moringen hat gemäß § 1 (3) BauGB Bauleitpläne aufzustellen bzw. zu ändern, so-

bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Die betroffene Fläche liegt im planungsrechtlichen Außenbereich, da sie weder in einem Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes, noch innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils gemäß § 34 BauGB liegt. Das Plangebiet ist bisher unbebaut. Zur Bau-

rechtssetzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Normalverfahren nach Europa-

recht (EAG-Bau) erforderlich. 

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Moringen bisher als gewerbliche 

Baufläche dargestellt. Aufgrund der anvisierten Nutzung zu gewerblicher Sonnenenergienut-

zung ist es für die Städtebauliche Entwicklung und Ordnung daher nicht notwendig den Flä-

chennutzungsplan zu ändern.  

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Bundes-Immissionsschutzge-

setz zu beachten sind. 

2.3 Bedarfsnachweis 

Das Baugesetzbuch (BauGB) wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 

1548) mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu stär-

ken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruch-

nahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. Der § 1 (5) 

BauGB sieht zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-

men der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz wird gemäß § 1a (2) BauGB folgendes bestimmt:  

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald 

oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt 
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werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 (7) zu be-

rücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutz-

ter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innen-

entwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-

stand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen 

ist, dass die planende Kommune Bemühungen unternommen hat, vor der Neuinanspruch-

nahme von den o.g. Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersu-

chen und ausreichend auszuschöpfen. 

Im Stadtgebiet stehen keine brachliegenden Flächen zur Verfügung, die den Anforderungen 

an Größe und Umfang zur wirtschaftlichen Nutzung von Sonnenenergie gerecht werden 

oder aufgrund ihrer Lage ähnlich gut geeignet wären, dort Photovoltaik zu entwickeln. 

Die Stadt Moringen unterstützt die Förderung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet, beson-

ders unter dem Aspekt der positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz, auf die Schonung 

der Energiereserven sowie auch der Wertschöpfung für die Stadt und Privatpersonen. Au-

ßerdem besteht ein überragendes öffentliches Interesse für die Nutzbarmachung von Son-

nenenergie. Aus diesem Grunde wird es als vertretbar angesehen, unter Beachtung der 

nachfolgenden Kapitel, zusätzliche Fläche hierfür in Anspruch zu nehmen. 

Zur Zielerreichung des Ausbaus erneuerbarer Energien stehen die vorhandenen Dächer der 

bebauten Flächen nur eingeschränkt zur Verfügung, da es sich um Einzelentscheidungen der 

Eigentümer handelt, auf ihren Gebäudedächern Photovoltaik zu entwickeln. Zudem sind 

nicht alle Gebäude aufgrund ihrer Nutzung, Bauweise, Lage und Stellung für Photovoltaik 

geeignet, sodass für die Aufstellung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen neue Flächen in 

Anspruch genommen werden.  

In Bezug auf den Bodenschutz wird mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen eine ökolo-

gisch nachhaltige Planung realisiert. Das Vorhaben dient der planungsrechtlichen Sicherung 

von Photovoltaikanlagen und berücksichtigt im Rahmen des Umweltberichtes zum Bebau-

ungsplan die naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung. Da die einzelnen Module 

aufgeständert werden, erfolgt für gewöhnlich ein sehr geringer Gesamtversiegelungsgrad 

von max. 5 %. 

2.4 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt am östlichen Rand des Stadtgebietes der Stadt Moringen, etwa 300 m 

nordöstlich des Emilienhofes. 

Die Planung erstreckt sich auf das Flurstück 159 in der Flur 8 der Gemarkung Moringen. Das 

Plangebiet ist ackerbaulich genutzte landwirtschaftliche Fläche, die im Westen, Osten und 

Nordosten von Entwässerungsgräben umgeben ist, die in den südlich angrenzenden Bach-

lauf (Krummel) münden (siehe Abbildungen 1-4). Das Plangebiet wird aus westlicher Rich-

tung erschlossen.  

Die Topographie des Plangebietes ist durch ein Gefälle von Norden nach Süden gekennzeich-

net. In der Nord-Süd Ausrichtung fällt das Gelände somit von ca. 159 m ü. NHN auf etwa 

137 m ü. NHN ab. Auf einer Strecke von ca. 280m entspricht das einer Neigung von etwa 7%. 
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Abbildung 1 Lageplan mit Markierung des Plangebietes (Quelle: NIBIS-Kartenserver, ohne Maßstab) 

Abbildung 2 Luftbild mit Markierung des Plangebietes (Quelle: NIBIS-Kartenserver, ohne Maßstab) 
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Abbildung 4 Blick von Nordosten auf das Plangebiet (eigene Aufnahme, Juli 2023) 

2.5 Ziele und Zwecke der Planung 

Folgende allgemeine Ziele und Zwecke liegen der Planung zur Aufstellung des Bebauungspla-

nes zugrunde:  

• Es soll eine Fläche für Freiflächenphotovoltaik als Sondergebiet gem. § 11 (2) 

BauNVO zur gewerblichen Nutzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen entwi-

ckelt werden. 

• Weiterhin sollen auch die Entwicklungsziele auf Bundes- und Landesebene sowie 

der Stadt Moringen in Bezug auf erneuerbare Energien verfolgt und somit ein Bei-

trag zum Klimaschutz geleistet werden. 

Abbildung 3 Blick vom südwestlich gelegenen Wirtschaftsweg auf das Plangebiet Richtung 

Nordosten (eigene Aufnahme, Juli 2023) 
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• Im Rahmen einer Umweltprüfung wurden die Belange von Boden, Natur und 

Landschaft berücksichtigt und in einem Umweltbericht dokumentiert. 

• Neben der Umweltprüfung wurde die Eingriffsregelung gemäß dem Bundesnatur-

schutzgesetz durchgeführt, um für einen Ausgleich der Eingriffe in Boden, Natur 

und Landschaft zu sorgen. 

• Eine faunistische Untersuchung zum Artenschutz wurde erstellt, um die Belange 

des Artenschutzes angemessen zu würdigen. 

• In das Bauleitplanverfahren sollen alle öffentlichen und privaten Belange einbezo-

gen werden. Ziel ist es, eventuell vorhandene, unterschiedliche Nutzungsansprü-

che zu harmonisieren sowie Vorgaben für eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung zu machen. 

3 Planerische und rechtliche Ausgangslage 

3.1 Fachgesetze 

Ziel der Bundesregierung ist es 80 % des Bruttostromverbrauchs bis 2030 auf Basis erneuer-

barer Energiequellen1 zu decken und bis 2035 eine Treibhausgasfreie Stromversorgung zu er-

reichen. 

Zudem hat die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen und damit 

die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragene Energiewende in Deutschland 

eingeleitet. Damit verbunden ist der verstärkte Ausbau der regenerativen Energiequellen. 

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) bieten sich optimal als Energiegewinnung an und sind 

auch in unseren Breitengraden geeignet. 

Zudem lenken der weltweite Klimawandel, einschließlich der in Deutschland rechtlich veran-

kerten Notwendigkeit zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, sowie das damit verbun-

dene Erfordernis zur Senkung der CO2-Emissionen den Fokus verstärkt auf die Nutzungsin-

tensivierung der erneuerbaren Energien, zunehmend auch auf kommunaler Ebene.  

Photovoltaikanlagen zählen zu den erfolgversprechendsten Techniken zur Nutzung erneuer-

barer Energien. Das erstmalig im Jahre 2000 beschlossene und im Laufe der Jahre fortge-

schriebene „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) fördert zudem die Errichtung von Photovol-

taik durch eine kostengerechte Einspeisevergütung.  

Für das seit mehr als 20 Jahren bestehende Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat die Bun-

desregierung am 07.07.2022 eine Neufassung (EEG 2023) beschlossen, die am 30.07.2022 in 

Kraft getreten ist. Das sogenannte „Osterpaket“ war die größte energiepolitische Geset-

zesnovelle in den letzten Jahrzehnten. Das Gesetz regelt die Einspeisung von regenerativem 

Strom in die öffentlichen Stromnetze. Ziel ist der konsequente Ausbau der erneuerbaren 

Energien und damit die Reduzierung von fossilen Energieträgern. Die Nutzung der 

 
1 § 1 Abs. 2 EEG 
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erneuerbaren Energie wird im EEG fortan als „überragendes öffentliches Interesse“ veran-

kert. Der § 2 EEG 2023 führt dazu Folgendes aus: 

"Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen (der Erneuerbaren Energien) sowie den dazuge-

hörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentli-

chen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 

sollen die Erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 

Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Lan-

des- und Bündnisverteidigung anzuwenden." 

Damit hat der Gesetzgeber eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass sich anderweitige 

Belange in den jeweiligen Abwägungsprozessen nur dann gegenüber den Erneuerbaren Ener-

gien durchsetzen können, wenn diese im konkreten Einzelfall von einem solchen Gewicht 

und einer solchen Bedeutung sind, dass sie das überragende öffentliche Interesse am Aus-

bau der Erneuerbaren Energien überwiegen. § 2 EEG schafft demnach zwar keinen absoluten 

Vorrang der Erneuerbaren Energien gegenüber anderen öffentlichen Schutzgütern; andere 

öffentlich-rechtliche Interessen und Schutzgüter sollen nach der Gesetzesbegründung jedoch 

nur dann entgegenstehen können, wenn diese mit einem dem Art. 20a GG vergleichbaren 

verfassungsrechtlichen Rang geschützt sind. 

Auch auf Landesebene wurden Ziele vereinbart, die den Ausbau erneuerbarer Energien bein-

halten. Gemäß § 3 (1) 3a NKlimaG (Niedersächsisches Klimagesetz)2 will Niedersachsen bis 

2040 seinen Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken. 

Aktuell sind in Niedersachsen 5 GW durch PV installiert. Ziel ist es, bis 2035 65 GW (50 GW 

durch PV auf Dächern und 15 GW auf Freiflächen) zu erzeugen.  Bisher sind nur 3,6 Prozent 

des verfügbaren Dachflächen-Potenzials genutzt.3 Laut § 3 (1) 3b NKlimaG sollen in Bebau-

ungsplänen bis 2033 0,47 % der Landesfläche für FPVA gesichert werden, derzeit werden 

rund 0,04 % entsprechend genutzt.4 

Die Planung der Freiflächen-Photovoltaikanlage am Ziegenberg steht im Einklang mit dem 

EEG 2023 und den Vorgaben der Landes- und der Bundesregierung. 

3.2 Raumordnung 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Damit 

unterliegen sowohl der Bebauungsplan als auch der Flächennutzungsplan einem überge-

meindlichen Anpassungsgebot. Die planerischen Entscheidungen der Stadt müssen mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung ge-

bracht werden. Sie dürfen ihnen nicht widersprechen. Vielmehr müssen die Ziele als verbind-

liche Vorgabe hingenommen werden. 

 
2 Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels 

vom 10. Dezember 2020, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.06.2022 (GVBl. S. 388) 
3 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU NI) (2020): Integration von 

Solarenergie in die niedersächsische Energielandschaft (INSIDE). November 2020, S. 84 
4 Ebenda, S. 108 
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3.2.1 Landesraumordnungsprogramm 

Maßgebend ist das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) von 2022, wel-

ches am 17.09.2022 in Kraft getreten ist. Dort heißt es in Bezug auf Photovoltaikanlagen:  

Raumordnungsgrundsatz 4.2 1 Ziffer 1: 

„Bei der Energieerzeugung sollen Versorgungssicherheit, Kostengünstigkeit, Effizienz, Klima- 

und Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Die nachhaltige Erzeugung erneuerbarer 

Energien soll vorrangig unterstützt werden. Bei allen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen sollen die Möglichkeiten der Nutzung der erneuerbaren Energien, der Sektor-

kopplung sowie der Energieeinsparung berücksichtigt werden. Die Träger der Regionalplanung 

sollen im Sinne des Niedersächsischen Klimagesetzes darauf hinwirken, dass unter Berück-

sichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere der 

Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft, der Geothermie sowie von Bioenergie und 

Energie aus Wasserstoff, raumverträglich ausgebaut wird.“ 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes trägt zur Erreichung dieses Raumordnungsgrundsatzes 

bei. 

Raumordnungsgrundsatz 4.2.1 Ziffer 3: 

„Der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Photovol-

taik) soll landesweit weiter vorangetrieben und bis 2040 eine Leistung von 65 GW installiert 

werden. Dabei sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen und Flächen auf, an oder in einem 

Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie sonstigen baulichen Anlagen in Anspruch ge-

nommen werden. Mindestens 50 GW der in Satz 1 genannten Anlagenleistung sollen auf Flä-

chen nach Satz 2 installiert werden; im Übrigen soll die Anlagenleistung in Form von Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen in dafür geeigneten Gebieten raumverträglich umgesetzt werden.“  

Die Stadt Moringen ist sich dieser Ziele bewusst und hat auch die bestehenden bereits ver-

siegelten Potenziale in der Stadt im Fokus. Dennoch werden zur Erreichung der Vorgaben 

auch Freiflächenanlagen ihren Beitrag leisten müssen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes trägt zur Erreichung dieses Raumordnungsgrundsatzes 

bei und leistet ihren Anteil. 

Die Plandarstellung des LROP enthält für das Stadtgebiet von Moringen, wie im Übrigen für 

das gesamte niedersächsische Binnenland, keine zeichnerische Darstellung von Gebieten für 

Solarenergie.  

3.2.2 Regionale Raumordnung 

3.2.2.1 Regionales Raumordnungsprogramm 2006 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 2006 ist für das Plangebiet folgende 

Darstellungen getroffen worden (siehe Abbildung 5):  

• Vorranggebiet für Industrielle Anlagen 

• Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeits-

plätzen (Berwartshausen hat Ergänzungsfunktion zu Northeim) 
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Die Entwicklung des Gebietes soll gemäß dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept des 

Landkreises Northeim erfolgen. 

In Vorranggebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der je-

weils festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. Dies gilt auch für die 

räumliche Entwicklung in der näheren Umgebung. 

Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass diese Ge-

biete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.  

Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonderen 

Zweckbestimmung ein hoher Stellenwert beizumessen. Im Einzelfall ist jedoch eine abwei-

chende Entscheidung möglich. 

3.2.2.2 Gewerbeflächenentwicklungskonzept des Landkreises Northeim 

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept des Landkreises Northeim wurde im Jahr 2003 un-

ter Beteiligung der Stadt Moringen und weiterer Kommunen entwickelt. Das Konzept setzt 

allgemeine Entwicklungsziele für die Gewerbeflächenentwicklung im Landkreis Northeim 

fest. Es sollen u.a. Voraussetzungen geschaffen werden, künftig auf Anfragen sowohl zur 

Bestandsentwicklung als auch zu Ansiedelungen mit einem bedarfsgerechten Angebot rea-

gieren zu können. 

Eine Gewerbeflächenentwicklung soll sich stärker als bisher an der Entwicklungsachse Auto-

bahn 7 / Bundesstraße 3 orientieren. Für bestehende Flächen soll die Wohn-Qualität der ein-

zelnen Städte und Gemeinden für die Attraktivitätssteigerung des Standortes herangezogen 

werden. 

Abbildung 5 Ausschnitt aus dem RROP 2006 des Landkreises Norteim mit Markierung des 

Plangebietes 
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Eine offensive marktorientierte Neuakquisition sei nur dann sinnvoll, wenn realistische An-

siedlungschancen aufgrund der Lage und Qualität der Gewerbestandorte vorhanden sind. 

Eine stärkere Orientierung zum Oberzentrum Göttingen wird als zukunftsträchtig einge-

schätzt, wenn die entsprechenden qualitativ an den Anforderungen dieser Unternehmen 

orientierten Gewerbeflächen bereitgestellt werden. 

Es wird im Konzept ausdrücklich die Entwicklung und Vermarktung eines Gewerbegebietes 

mit ca. 150-200 ha brutto an der Entwicklungsachse A7 mit einer qualitativ hoch wertigen 

Ausrichtung auf die Kernkompetenzen des Landkreises Northeim als mittelfristiges Ziel 

empfohlen. Die an der Konzepterstellung beteiligten Städte und Gemeinden sowie der Land-

kreis sind sich einig, diese Fläche interkommunal am Standort Northeim West/Moringen zu 

planen in der möglichen Größenordnung von ca. 135 ha. Davon ca. 90 ha auf Northeimer 

Gebiet und 45 ha auf Moringer Gebiet. 

Hier seien die Anforderungen an Qualität und Standort durch die Errichtung eines marktori-

entierten Gewerbeparks unter Berücksichtigung der regionalen, zukunftsweisenden Bran-

chen erfüllbar. Durch dieses Vorhaben werde das mittelfristige Entwicklungsziel des Land-

kreises Northeim, durch zukunftsfähiges Gewerbeflächenangebot markt- und kundenorien-

tiert reagieren zu können und somit die Chancen, die Wirtschaftskraft in Südniedersachsen 

durch Ausnutzen der vorhandenen Stärken zu fördern, erreicht. Weiterhin ist erklärtes Ziel, 

dieses Gebiet gemeinsam und unter Beteiligung von Städten und Gemeinden des Landkrei-

ses zu entwickeln und zu vermarkten. 

3.2.2.3 Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm (2022) 

Derzeit stellt der Landkreis Northeim sein Regionales Raumordnungsprogramm neu auf. Im 

Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogrammes 2022 (RROP 2022) des Landkreises 

Northeim (Stand Mai 2022) erfolgt für das Plangebiet die Festlegung als Vorranggebiet in-

dustrielle Anlagen und Gewerbe. Im Nordwesten wird die Fläche von einem Vorranggebiet 

Kabeltrassenkorridor Gleichstrom tangiert (siehe Abbildung 6). Eine Prüfung bei der 

Abbildung 6 Ausschnitt aus dem RROP 2022 des Landkreises Norteim mit Markierung des 

Plangebietes 
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Bundesnetzagentur ergab jedoch, dass die aktuell geplante Trasse in einem Abstand von 

mind. 150 m nordwestlich des Plangebietes verlaufen soll, eine Betroffenheit wird daher der-

zeit nicht gesehen. Die Bundesnetzagentur wird im Verfahren weiterhin beteiligt.  

Bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben sollen soziale, umweltrelevante und wirt-

schaftliche Belange betrachtet und bewertet werden. Bei allen raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen soll der Erhalt oder die Verbesserung der spezifischen Stärken und Po-

tenziale des Landkreises und seiner Kulturlandschaft im Harzweserland angestrebt werden. 

Die im Integrierten Klimaschutzkonzept für den Landkreis Northeim definierten Ziele und 

Handlungsschwerpunkte sollen durch die Instrumente der Raumordnung unterstützt wer-

den. 

Bei der Energieerzeugung sollen Versorgungssicherheit, Kostengünstigkeit, Effizienz, Klima- 

und Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Die nachhaltige Erzeugung erneuerbarer 

Energien soll vorrangig unterstützt werden. Bei allen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen sollen die Möglichkeiten der Nutzung der erneuerbaren Energien, der Sektor-

kopplung sowie Energieeinsparung berücksichtigt werden. 

Solarthermieanlagen und Photovoltaikanlagen sollen vorrangig an oder auf baulichen Anla-

gen (z. B. Dachflächen, Gebäudefassaden, Lärmschutzwänden) errichtet werden. Für Freiflä-

chen-Photovoltaik in Anspruch genommen werden sollen 

• bereits versiegelte Flächen, 

• Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher oder wohnungsbaulicher 

Nutzung ohne naturschutzfachliche Bedeutung, 

• Flächen entlang bestehender Verkehrsinfrastruktur und 

• durch technische Infrastruktur vorbelastete Bereiche. 

3.2.2.4 Fazit und Abwägungsrundsatz 

Die vorgesehene Planung dient der Nutzbarmachung erneuerbarer Energien. Die Fläche ist 

bereits durch nahegelegene Energieversorgungsleitungen (Hochspannung) vorbelastet. An-

dere Flächen stehen derzeit nicht in adäquatem Maße zur Nutzbarmachung zur Verfügung. 

Für die vorgesehen Entwicklung des Standortes als (interkommunales) Industrie- und Ge-

werbegebiet, kann somit zumindest ein Teil der zukünftig benötigten Energie standortnah 

erzeugt werden. 

Da die Planungen für das das Industrie- und Gewerbegebiet Moringen/Northeim-West in 

den vergangenen Jahren wenig vorangeschritten ist, soll mit dieser Fläche nun dem überra-

genden öffentliche Interesse zur Erzeugung erneuerbarer Energien Sorge getragen und eine 

erste gewerbliche Nutzung in Form einer Freiflächen-Photovoltaikanlage am Standort reali-

siert werden. Es wird seitens der Stadt Moringen weiterhin die Notwendigkeit des raumord-

nerisch festgelegten Industrie- und Gewerbestandortes gesehen. Eine Gemeinsame Ent-

wicklung mit der Stadt Northeim soll fortan auch durch diesen Bebauungsplan nicht ausge-

schlossen sein. Viel mehr stellt der Solarpark eine in Gewerbegebieten zulässige Nutzung dar, 

welche auch zur Energieversorgung des Gewerbestandortes dienen kann.  

Das Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe wird somit weder auf der Plangebiets-

fläche noch in seiner Gesamtheit negativ berührt. 
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Die Realisierung der Planung hätte eine (temporäre) Umwandlung des derzeitigen Ackerlan-

des zu Grünland zur Folge, was auch die Artenvielfalt erhöht und sich positiv auf Natur und 

Landschaft auswirken könnte. Auch auf die anderen Belange der Raumordnung werden 

durch die Planung keine negativen Auswirkungen erwartet. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Der bauplanungsrechtlich zu überplanende Bereich liegt am östlichen Rand der Stadt Morin-

gen, an der Grenze zum Stadtgebiet Northeim. Das Plangebiet ist im wirksamen Flächen-

nutzungsplan der Stadt Moringen als gewerbliche Baufläche dargestellt (siehe Abbildung 7). 

Sowohl die Flächennutzungsplanung der Stadt Northeim als auch die Flächennutzungspla-

nung der Stadt Moringen stellen im Umfeld des Plangebietes gewerbliche Bauflächen dar. Im 

Norden grenzen Flächen für die Forstwirtschaft (Moringen) bzw. Flächen für Wald (Northeim) 

an das Plangebiet an. Etwa 300m südlich verläuft die als überörtliche Hauptverkehrsstraße 

dargestellte B 241. Etwas westlich sind vier Hauptversorgungsleitungen für elektrische Ener-

gie dargestellt (2x 110 kV, 220 kV und 380 kV). Im weiteren Umfeld befinden sich vorwiegend 

Flächen für die Landwirtschaft. 

Bei der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung auf Ebene des Bebauungsplanes ist ein 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen“ vorgesehen. Mit der letzten 

Abbildung 7 Ausschnitt aus Flächennutzungsplan der Stadt Moringen und der Stadt Northeim 

mit Markierung des Plangebietes (ohne Maßstab) 
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Änderung der Baunutzungsverordnung5 wurden Gewerbebetriebe einschließlich Photovolta-

ikanlagen explizit als in Gewerbegebieten allgemein zulässig deklariert. Zudem handelt es 

sich um eine Hauptnuzung der Fläche zur gewerblichen Nutzbarmachung der Sonnenenergie 

durch die vorgesehenen Photovoltaikanlagen. Aus diesen Gründen wird der Bebauungsplan 

als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und somit das Entwicklungsgebot gemäß § 8 

(2) BauGB als erfüllt angesehen. 

Zwischen der Planung und den Flächen für die Forstwirtschaft bzw. den Flächen für Wald 

werden derzeit keine negativen Wechselwirkungen erwartet.  

Auch zwischen den in der Nähe befindlichen Hochspannungs-Freileitungen und dem Plange-

biet werden derzeit keine negativen Auswirkungen erwartet. Die Leitungsbetreiber werden 

im Verfahren beteiligt und können sich äußern. 

3.4 Kriterienkatalog für die Beurteilungen von Anfragen zur 

Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FPVA) 

im Gebiet der Stadt Moringen 

Der Rat der Stadt Moringen hat am 21.09.2023 einen Kriterienkatalog zur Beurteilung von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen beschlossen. Dieser legt Bewertungskriterien für FPVA-Pro-

jekte fest, welche entsprechend zu erfüllen sind. Die Kriterien werden im Folgenden aufgelis-

tet und das vorliegende Projekt hinsichtlich bauleitplanerischer Regelungen bewertet.  

 
5 Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl 2023 / Nr. 176), in Kraft seit 07.07.2023 

Bewertungskriterien Projektbewertung und Abwägung 

1. Kommunales Interesse, Sozialver-

träglichkeit 

a. Übernahme der Kosten für Bau-

leitplanung, Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen 

b. Gewerbesteuerpflicht des Un-

ternehmens in Moringen 

c. Finanzielles Angebot an die 

Stadt Moringen, mindestens als 

Einnahme auf Grundlage § 6 

Abs. 3 EEG 2023 (0,2 Cent pro 

Kilowattstunde) bzw. in der je-

weils aktuellen Fassung des EEG 

d. Teilhabemöglichkeit für Bürger-

schaft der Gemeinde (Investiti-

onsanteile). Dieses ist kein zwin-

gendes Kriterium. Potenzielle In-

vestoren, die eine solche Teilhabe-

möglichkeit anbieten, werden je-

doch bevorzugt berücksichtigt 

e. Bereitschaft zur Energieabgabe 

an die Stadt Moringen oder 

Dritte zur Nahwärmever-

Zu 1a – 1c: Die Bewertungskriterien 1a – 1c sind nicht 
Regelungsinhalt der Bauleitplanung und sind ent-
sprechend durch die Stadt Moringen und den Vorha-
benträger zu bewerten und vertraglich (z.B. im städ-
tebaulichen Vertrag) zu regeln. 

➔ kein Regelungsinhalt der Bauleitplanung 

 

Zu 1d – 1e: Die Bewertungskriterien 1d – 1e sind 
nicht Regelungsinhalt der Bauleitplanung und keine 
zwingenden Kriterien. Die Erfüllung dieser Kriterien 
ist bei Bedarf auf anderer Ebene zu prüfen. 

➔ kein Regelungsinhalt der Bauleitplanung 

 

Zu 1f: Das Bewertungskriterium 1f wird derzeit als 
erfüllt angesehen, da bisher noch keine größeren Flä-
chen für FPVA ausgewiesen wurden. Bisher liegt ein 
Bebauungsplan für FPVA mit 2,76 ha vor, welcher am 
21.09.2023 vom Rat der Stadt Moringen beschlossen 
wurde.  

➔ kein Regelungsinhalt der Bauleitplanung 
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Bewertungskriterien Projektbewertung und Abwägung 

sorgung. Dieses ist kein zwingen-

des Kriterium. Potenzielle Investo-

ren, die eine solche Teilhabemög-

lichkeit anbieten, werden jedoch 

bevorzugt berücksichtigt 

f. Maximale Flächeninanspruch-

nahme für FPVA im Stadtgebiet 

Moringen 80 ha 

Die Stadt Moringen orientiert sich 

am Landesziel von 0,47 %. Morin-

gen hat eine Fläche von 8.239 ha, 

0,47 % = 0,387 km² = 38,7 ha. Mit 

80 ha wird das Landesziel sicher 

erreicht und darüber hinaus ein 

weitergehender Beitrag zur Errei-

chung der Klimaziele geleistet 

g. Abstände zu Siedlungsbereichen 

mit Wohnbebauung mindestens 

300 m 

Zu 1g: Der geplante Solarpark liegt mind. 315 m 
Luftlinie vom nächsten Siedlungsbereich (Emilienhof 
an der B 241) entfernt.  

➔ erfüllt 

2. Landschaftsbild 

a. Durchführung von Begrünungs-

/Gestaltungsmaßnahmen zur 

Verbesserung des Sichtschutzes, 

z. B. (mehrreihige) Eingrünung  

b. Erhaltung vorhandener grün-

ordnerischer Strukturen 

c. Gliederung größerer Anlagen in 

Teilflächen 

d. Maximale Flächengröße pro So-

larfeld 15 ha 

Zu 2a: Da derzeit aufgrund der Flächennutzungspla-
nung der Stadt Moringen und des RROP des Land-
kreises Northeim davon ausgegangen wird, dass die 
Flächen im Umfeld des Plangebietes später ebenfalls 
einer baulichen Nutzung für gewerbliche oder indust-
rielle Nutzungen zugeführt werden, sind zusätzliche 
Maßnahmen zur Verringerung der Wirkung auf das 
Landschaftsbild (z.B. in Form einer größeren / mehr-
reihigen Eingrünung) langfristig nicht erforderlich.  

Aufgrund der topografischen Situation im Plangebiet 
wird jedoch eine einreihige Eingrünung im Westen, 
Norden und Osten vorgesehen. Durch die Hanglage 
wird das Plangebiet trotz der geplanten Eingrünung 
teilweise aus der Ferne wahrnehmbar sein. Die Aus-
wirkungen werden durch die Pflanzmaßnahme (P) je-
doch abgemildert.  

➔ erfüllt  

Zu 2b: Im Plangebiet des Projektes „Solarpark Zie-
genberg“ sind keine Grünstrukturen vorhanden. An-
grenzende Grünstrukturen im Süden und Nordosten 
werden erhalten.  

➔ erfüllt 

Zu 2c-2d: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
bzw. Solarfeldes ist mit 6,37 ha deutlich kleiner als 
die maximale zulässige Flächengröße pro Solarfeld 
gem. Bewertungskriterium 2d. Sie wird als Anlage 
mittlerer Größe eingestuft. Eine Untergliederung der 
Anlage erfolgt durch interne Erschließungen sowie 
Freiflächen zur Erreichbarkeit der einzelnen Modulti-
sche. Grünordnerische Gliederungen sind nicht vor-
gesehen.  

➔ erfüllt 
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Bewertungskriterien Projektbewertung und Abwägung 

3. Landwirtschaft 

a. Keine Inanspruchnahme von 

Flächen mit besonderer Bedeu-

tung für die Landwirtschaft 

aufgrund hoher Ertragskraft; 

das sind: 

Ackerland: Bodenfruchtbar-

keitsstufe (BFS) ab 5 (hoch) 

Grünland: Bodenkundliche 

Feuchtestufe 7 (schwach 

feucht) bis 8 (mittel feucht) 

(LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE 

UND GEOLOGIE (LBEG) NIBIS KAR-

TENSERVER) 

Zu 3a 

Mit dem FPVA-Projekt „Solarpark Ziegenberg“ wird 
eine derzeit als Ackerland genutzte Fläche überplant, 
welche sehr hohe (BFS 6) und äußerst hohe (BSF 7) 
Bodenfruchtbarkeiten aufweist. Somit weist die Flä-
che aufgrund ihrer hohen Ertragskraft eine beson-
dere Bedeutung für die Landwirtschaft auf. Da der 
Flächennutzungsplan der Stadt Moringen sowie das 
Raumordnungsprogramm des Landkreises jedoch 
eine gewerbliche Baufläche bzw. ein Vorranggebiet 
industrielle Anlagen und Gewerbe darstellen, wurde 
die Aufgabe der Landwirtschaft auf den betroffenen 
Bereichen bereits langfristig vorbereitet. 

Die Überplanung und geringfügige Versiegelung des 
fruchtbaren Bodens im Plangebiet sowie die Aufgabe 
der ackerbaulichen Nutzung sind daher aus Sicht der 
Stadt Moringen hinnehmbar, da dies durch die Flä-
chennutzungsplanung bereits in einem größeren 
Maßstab vorgesehen war. Außerdem dient die Über-
planung dem herausragenden öffentlichen Interesse 
sowie der Notwendigkeit zur Erzeugung erneuerba-
rer Energien und führt durch entsprechende Festset-
zungen zur Bildung einer geschlossenen Vegetations-
decke bzw. zur Entwicklung mesophilen Grünlands 
auf einer ehemaligen Acker-Fläche (siehe Kapitel 
6.4.4 / textliche Festsetzung 3.4). 

Insgesamt wird hier das öffentliche Interesse sowie 
die langfristig vorbereitete gewerbliche Entwicklung 
daher höher bewertet als der Schutz der ertragsrei-
chen Fläche für die Landwirtschaft. Daher gilt das 
Bewertungskriterium 3a als erfüllt und führt nicht zu 
einem Ausschluss des vorliegenden FPVA-Projektes. 

➔ erfüllt 

4. Natur- und Artenschutz 

a. Rückbauverpflichtung ein-

schließlich Beseitigung von Bo-

denversiegelungen gegen Bürg-

schaft 

b. Minderung der Barrierewirkung 

für Kleinsäuger 

c. Verzicht auf Beleuchtung 

Zu 4a:  Das Bewertungskriterium 4a ist nicht Rege-
lungsinhalt der Bauleitplanung und daher durch die 
Stadt Moringen und den Vorhabenträger zu bewer-
ten und zu regeln. 

➔ Kein Regelungsinhalt der Bauleitplanung 

 

Zu 4b: Die Minderung der Barrierewirkung für 
Kleinsäuger ist auf Ebene der Bauleitplanung als 
Maßnahme festgesetzt und erläutert (siehe Kapitel 
6.4.1 / textliche Festsetzung 3.1). 

➔ erfüllt 

 

Zu 4c: Der Verzicht auf Beleuchtung ist im Bebau-
ungsplan als textliche Festsetzung geregelt (siehe Ka-
pitel 6.4.3 / textliche Festsetzung 3.3). 

➔ erfüllt 
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Fazit 

Insgesamt wird deutlich, dass die vorliegende Bauleitplanung für das FPVA-Projekt „Solar-

park Ziegenberg“ mit den entsprechenden Bewertungskriterien der Stadt Moringen einher-

geht und die Fläche prädestiniert ist für eine prioritäre Ausweisung eines Sonstiges Sonder-

gebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ (SOPV) in der Gemarkung Morin-

gen. 

3.5 Gutachten 

Zur Erstellung des Bebauungsplanes werden unterschiedliche Unterlagen zusammengeführt. 

Sie dienen zum einen der Darlegung der Planungsabsicht und zum anderen zur Erfassung des 

Bestandes sowie der Analyse der Auswirkungen der Planung.  

Artenschutzgutachten 

Zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Situation im Plangebiet ist ein Fachgutachter 

beauftragt worden. Dieser hat im Frühjahr 2023 das Vorkommen von Vögeln, Feldhamstern 

und Fledermäusen untersucht. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht dokumentiert. Das 

Gutachten ist zudem der Begründung als Anhang beigefügt.  

4 Prüfung von Planungsalternativen 

4.1 Räumliche Alternativen 

Bestehende baulich Strukturen und Innenbereichsflächen stehen nicht für Photovoltaik in 

ausreichendem Maße zur Verfügung. 

Unabhängig von den vorgenannten baulichen Strukturen kommen weitere Flächenalternati-

ven im Außenbereich für die Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Betracht. 

Dazu zählen insbesondere die Freiflächen entlang von Autobahnen und Gleisanlagen sowie 

weitere FPVA-Potenzialflächen, welche dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Kriterien-

katalog nicht widersprechen. Diese Potenzialflächen sind jedoch derzeit nicht für eine Bebau-

ung mit Photovoltaik verfügbar. Außerdem soll mit der vorliegenden Planung ein Vorhaben 

realisiert werden, dass sowohl Verbrauchernah an potenziellen Industrie- und Gewerbeflä-

chen liegt und zum anderen auch durch den Eigentümer schnell bereitgestellt wird, um die 

anvisierten Klimaziele auf den verschiedenen Ebenen zu erreichen. 

4.2 Inhaltliche Alternativen 

Denkbar wäre es, Freiflächen-Photovoltaik auch innerhalb eines Gewerbegebietes oder in-

nerhalb eines Industriegebietes zu realisieren. 

Ein „Angebotsbebauungsplan“ mit Festsetzung einer Gebietsart nach den §§ 2 bis 9 BauNVO 

kommt regelmäßig nur dann in Betracht, wenn die Planung tatsächlich offengehalten wer-

den soll und nicht auf ein ganz bestimmtes Vorhaben zugeschnitten wird. Dies dürfte 
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regelmäßig bei größeren Plangebieten der Fall sein, insbesondere dann, wenn unterschiedli-

che Gebietsarten vorhanden sind oder festgesetzt werden sollen, eine größere Zahl von 

Grundstücken betroffen ist usw. Wählt eine Gemeinde das Instrument der „normalen” An-

gebotsplanung, darf sie bei der Bewertung des Abwägungsmaterials nicht allein ein konkre-

tes Vorhaben betrachten, welches möglicherweise Anlass zu der Planung gegeben hat, son-

dern muss von der maximalen Ausnutzung der Festsetzungen des Bebauungsplans ausge-

hen. Insofern dürfen sich auch Gutachten (z.B. Lärmgutachten) nicht nur auf ein bestimm-

tes Vorhaben beziehen, sondern müssen regelmäßig eine breitere Palette möglicher Nutzun-

gen berücksichtigen, es sei denn, ein ganz bestimmtes Planungsszenario wird im Sinne einer 

„Worst-Case-Untersuchung“ betrachtet. 

Da es sich hier schon um eine konkrete Nutzungsidee handelt, und um mit dem Angebots-

bebauungsplan durch zu strenge Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung (zulässiger 

Betriebsarten) oder auch durch das Maß der baulichen Nutzung (etwa Grundfläche oder 

Grundflächenzahl) keine Gefahr zu laufen, sogenannten Etikettenschwindel zu betreiben, 

wurde sich für die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Photovolta-

ikanlage entschieden. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die betreffenden Flächen weiter dem unbeplan-

ten Außenbereich zugeordnet und Vorhaben gemäß § 35 BauGB beurteilt werden. Auf den 

Flächen, die mit vorliegender Bauleitplanung aufbereitet werden sollen, wären Freiflächen-

Photovoltaikanlagen somit nicht genehmigungsfähig.  

5 Vorhabenbeschreibung 

Der private Vorhabenträger beabsichtigt die Aufstellung von Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. Ein erster Modulbelegungsplan 

liegt vor (siehe Abbildung 8). Dieser wird im Laufe des Verfahrens entsprechend der Festset-

zungen des Bebauungsplanes angepasst.  

Die Module werden nach Osten und Westen hin aufgeständert und auf sogenannten „Ti-

schen“ angeordnet, welche voraussichtlich mittels Pfosten im Boden befestigt sind. Durch 

die punktuelle Aufständerung der Module bleibt die Plangebietsfläche zu einem großen Teil 

unversiegelt und wird durch die Photovoltaikmodule lediglich „überspannt“.  
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6 Festsetzungen 

Das Plangebiet liegt bisher im planungsrechtlichen Außenbereich und unterliegt demnach 

keinen planungsrechtlichen Festsetzungen.  

Es wird ein Angebotsbebauungsplan angestrebt, in dem mindestens die Art der baulichen 

Nutzung, das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen festge-

setzt werden. Darüber hinaus werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft getroffen. 

Abbildung 8 Vorläufiger Modulbelegungsplan Solarpark Ziegenberg Moringen  

(Quelle: Bautechniker D. Ronnenberg, Bauherr E. Schilling) 
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6.1 Art der baulichen Nutzung 

Um das Vorhaben in den Plangebieten umsetzen zu können, soll die Art der baulichen Nut-

zung zukünftig gemäß § 11 (2) BauNVO als Sondergebiet mit entsprechender Zweckbestim-

mung festgesetzt werden. 

Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikan-

lage“ (SOPV) festgesetzt. Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ sind neben der 

Photovoltaikanlage auch alle Nebenanlagen (zweckgebundene Gebäude und bauliche Anla-

gen, die für den technischen Betrieb der Anlage erforderlich sind) und Erschließungsflächen 

zulässig. 

Demnach sind im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ folgende Nutzungen allge-

mein zulässig:  

• Anlagen und Einrichtungen zur Errichtung, zum Betrieb und zur Wartung von 

Photovoltaikfreiflächenanlagen 

• Der Photovoltaiknutzung zu- oder untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 (1) 1 

BauNVO 

• Einfriedungen durch Zaunanlagen  

• Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 11 (2) BauNVO. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ (SOPV) 

durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl und der maximal zulässigen Höhe baulicher 

Anlagen bestimmt.  

6.2.1 Grundflächenzahl 

Für das Sonstige Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ (SOPV) werden die Grundflächenzahlen 

GRZ 1 und GRZ 2 definiert. 

Gemäß § 16 (3) BauNVO ist bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung stets die 

Grundflächenzahl festzusetzen.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bebauungsplänen beinhaltet die Grundflächenzahl bei Be-

bauungsplänen für Solarparks neben dem maximal möglichen Versiegelungsgrad des Grund-

stücks auch die durch die Module überschirmte Fläche. Aufgrund dessen erfolgt die Defini-

tion einer GRZ 1 und einer GRZ 2. 

Mit der GRZ 1 wird die maximal zulässige Bodenversiegelung festgesetzt. Dazu zählen auch 

Nebenanlagen (z.B. Trafostationen). Die GRZ 1 wird auf maximal 0,05 festgesetzt und ist da-

mit verhältnismäßig gering.  

Die Festsetzung der GRZ 1 von 0,05 soll dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden ge-

mäß § 1a BauGB Rechnung tragen. Die tatsächliche Versiegelung durch Betonfundamente 
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für Einfriedung, Masten und Technikstationen, durch offene Stahlprofile der Rammpfosten 

und Nebenanlagen liegt im vorliegenden Fall voraussichtlich bei 3 bis 5% der Geltungsbe-

reichsfläche.  

Mit der GRZ 2 wird die maximal von Photovoltaikmodulen überdeckte Fläche festgesetzt. Für 

das Sonstige Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ gilt eine maximale GRZ 2 von 0,7. Aufgrund 

der Größe der Modultische wird eine deutlich größere GRZ im Vergleich zur tatsächlichen 

Versiegelung (GRZ 1) gewählt, da ein Großteil des Plangebietes durch die Module überdeckt 

sein wird.  

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 und 19 BauNVO. 

6.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

§ 16 BauNVO verlangt, dass bei Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung im Bebau-

ungsplan die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen festzusetzen ist, 

wenn öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt wer-

den können (vgl. § 16 (3) 2 BauNVO). Die Belange des Landschaftsbildes sind durch die vorlie-

gende Planung betroffen, weshalb durch die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen die 

Höhenentwicklung der Photovoltaikanlagen sowie erforderlicher technischer Anlagen ein-

deutig bestimmt werden. 

Um ein behutsames Einfügen in das Orts- und Landschaftsbild zu erreichen, werden die Hö-

hen baulicher Anlagen im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ (SOPV) durch die 

Festsetzung der maximalen Oberkante der baulichen Anlagen gesteuert.  

Die maximale Höhe bezieht sich dabei auf die Geländeoberfläche. Im Sonstigen Sondergebiet 

„Photovoltaikanlage (SOPV) wird die Höhe auf 4,0 m über Geländeoberfläche begrenzt. Aus-

nahmsweise ist eine Überschreitung für sonstige technische Anlagen bis zu einer Höhe von 

maximal 5,00 m zulässig.  

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16 und 18 BauNVO. 

6.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche in dem Sonstigen Sondergebiet wird großzügig und ein-

deutig durch Baugrenzen festgesetzt. Diese Maßnahme wird als erforderlich angesehen, um 

einen städtebaulich verträglichen Gestaltungsspielraum zu ermöglichen und gleichzeitig eine 

größere Flexibilität bei der Errichtung der PV-Anlagen und somit eine größtmögliche Effizienz 

im Plangebiet zu erreichen.  

Im Bebauungsplan werden demnach Baugrenzen festgesetzt, die mit den Solarmodulen 

nicht überschritten werden dürfen.  

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 16 und 19 BauNVO. 
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6.4 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Die Umweltauswirkungen der Planung werden im Rahmen des Umweltberichtes erarbeitet. 

Eine erste Einschätzung über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen wurde in Kapitel 6 

erläutert. Im Laufe des Verfahrens werden die Umweltbelange und die Auswirkungen der 

Planungen vertieft bearbeitet und möglicherweise entsprechende über die folgenden Fest-

setzungen hinausgehende weitere Festsetzungen formuliert. 

6.4.1 Minderung der Barrierewirkung, Gewährleistung, einer Durch-

lässigkeit der Einzäunung für Klein- und Mittelsauger (M1) 

Maßnahme 

Zaunsockel (aus Mauern usw.) sind zur freien Landschaft hin unzulässig. Zaunanlagen haben 

einen Bodenabstand von mindestens 15 cm aufzuweisen. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Zaunsockel (aus durchgängigen Mauern usw.) sind zur freien Landschaft hin unzulässig, da 

sie eine Barriere für Klein- und Mittelsäuger darstellen können. Daher wird, um eine Durch-

lässigkeit der Einzäunung für die Fauna (insbesondere Klein- und Mittelsäuger) zu gewähr-

leisten, auf einen sachgerechten Bodenabstand von mindestens 15 cm verwiesen. 

6.4.2 Versickerungsfähige Gestaltung von Erschließungs- und Be-

triebsflächen (M2) 

Maßnahme 

Erschließungs- und Betriebsflächen sind nur in wasserdurchlässiger Ausführung zulässig. Als 

wasserdurchlässig gelten Pflaster mit mindestens 30% Fugenanteil, Rasengittersteine, 

Schotterrasen, Drainagepflaster und ähnliches. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Die wasserdurchlässige Ausführung dieser Flächen trägt dazu bei, den Oberflächenabfluss 

von Niederschlagswasser zu verringern. Die Wasserspeicherkapazität des vorhandenen Bo-

denvolumens hat eindeutig positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Plangebie-

tes und leistet einen Beitrag dazu, den allgemeinen Oberflächenabfluss zu reduzieren, so 

dass auch nachgeschaltete Fließgewässer profitieren können. Besonders bei Rasengitterstei-

nen und Schotterrasen wird auch gewährleistet, dass oberflächig anfallende Verschmutzun-

gen durch besondere Mikroorganismen und auch Pflanzen der Pflasterritzenvegetation ab-

gebaut oder zumindest gebunden werden können. 
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Je nach Beanspruchung und Nutzung der Flächen stehen unterschiedliche wasserdurchläs-

sige Materialien zur Verfügung, die meistens auch eine wichtige gestalterische Funktion 

übernehmen. Die positiven Effekte einer solchen Flächengestaltung können nur dann ge-

währleistet werden, wenn die entsprechende Ausführung fachgerecht durchgeführt wird. 

Besonders von Bedeutung ist neben der Fugenweite auch der geeignete Unterbau, da dieser 

zusätzliches Speichervolumen bereitstellt und entsprechende Drucklasten abfängt.  

6.4.3 Insektenschutz durch Verzicht auf Beleuchtung (M3) 

Maßnahme 

Auf den Flächen des sonstigen Sondergebietes „Photovoltaikanlagen“ (SOPV) ist eine dauer-

hafte Beleuchtung der Flächen unzulässig. Beleuchtungsanlagen für Wartungsarbeiten sind 

zulässig. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Künstliche Lichtquellen führen unter anderem zu einem Zusammenbruch des angeborenen 

Orientierungsvermögens der Insekten. Die Insekten umfliegen diese bis zur völligen Erschöp-

fung, kollidieren mit der Lampe, werden angesengt und / oder verletzten sich dadurch töd-

lich und fallen natürlichen Fressfeinden dadurch deutlich schneller zum Opfer. 

Durch den Verzicht auf eine Beleuchtung innerhalb der Fläche kann dem fortschreitenden In-

sektensterben entgegengewirkt werden. Durch ein Ausbleiben der Beleuchtung findet kein 

Anziehen der Insekten mehr hin zur künstlichen Lichtquelle statt. 

6.4.4 Entwicklung / Sicherung einer geschlossenen Vegetationsdecke 

(M4) 

Maßnahme 

Der Bereich unterhalb der PV-Module ist mittels Schafbeweidung oder durch extensive Mahd 

zu einem mesophilen Grünland zu entwickeln durch 

• Einsaat der verbleibenden Restflächen mit einer Landschaftsrasenmischung RSM 

Regio mit mindestens 15 % Kräuteranteil der Herkunftsregion Oberes Weser- und 

Leinebergland mit Harz. 

• Einsatz von Düngung und Pflanzenschutz ist unzulässig. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 20 BauGB. 

Ziele und Begründung 

Zum Schutz vor Bodenerosion und zur ökologischen Aufwertung der Fläche ist eine dauer-

hafte Vegetationsbedeckung des Bodens zu sichern.  



 

524 BP Begründung 2-b  

23 
STADT MORINGEN 

Bebauungsplanes Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“,  

6.4.5 Anpflanzen einer einreihigen Gehölzreihe (P) 

Maßnahme 

Am westlichen, nördlichen und östlichen Plangebietsrand ist eine einreihige Gehölzreihe zu entwi-
ckeln durch 

• Anpflanzen von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen als Sträucher, 2xv, 

o.B., 60 – 80 cm, in einreihiger Anordnung, Pflanzabstand der Gehölze unterei-

nander max. 1,5 m 

• Einsaat der verbleibenden Restflächen mit einer Landschaftsrasenmischung RSM 

Regio mit mindestens 15 % Kräuteranteil der Herkunftsregion Oberes Weser- und 

Leinebergland mit Harz 

• Dauerhafte und dem Wuchscharakter entsprechende Pflege und Erhaltung der 

Gehölze sowie Ersatz abgängiger Gehölze 

• Umzäunung der Jungpflanzen als Maßnahme gegen Wildverbiss, Kontrolle und 

spätere Entfernung der Wildschutzeinrichtungen 

• Für nötige Zuwegungen sind Unterbrechungen der Gehölzreihe auf einer Länge 

von jeweils max. 15 m zulässig 

Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage von § 9 (1) 25a BauGB. 

Ziele und Begründung 

Vorrangiges Ziel ist die Sichtverschattung der PV-Anlage.  

Die Pflanzmaßnahme dient zur Eingrünung des Plangebietes nach Westen, Norden und Os-

ten und soll ebenfalls durch eine gute Durchgrünung eine optische Einbindung in das Umfeld 

gewährleisten. Gleichzeitig werden hierdurch Strukturen bereitgestellt, die als Lebensgrund-

lage für Fauna und Flora dienen. 

Es ist unstrittig, dass ein gesundes Heckenwachstum erreicht werden kann, wenn altes Holz 

rausgeschnitten wird damit junge Triebe nachwachsen können. Dies sollte jedoch nur verein-

zelt und nicht für große Abschnitte der Hecke erfolgen. 

Trotz der Kleinflächigkeit stellen solche Heckenzüge wichtige lineare Elemente dar, die insbe-

sondere für die Fauna Verbindungsachsen darstellen. Auch kann hier eine weitgehend unge-

störte Bodenentwicklung stattfinden. 

Um ein dynamisches Bild der Hecke zu erreichen, können Gehölze mit unterschiedlichem Hö-

henwachstum Verwendung finden. 

6.5 Geltungsbereich 

Der Bebauungsplan definiert seinen Geltungsbereich mittels Geltungsbereichsgrenze. Die 

maßgeblichen Abgrenzungen ist dem Planteil im Maßstab 1:1.000 zu entnehmen. 
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7 Auswirkung der Planung auf die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung 

7.1 Siedlungsentwicklung 

Das Plangebiet befindet sich in einer peripheren Lage und ist nicht an den Siedlungsbereich 

angeschlossen. Das Plangebiet befindet sich ca. 3 km östlich des Stadtzentrums der Stadt 

Moringen und etwa 300 m nordöstlich der landwirtschaftlichen Siedlungsexklave Emilienhof. 

Die nächsten Siedlungsbereiche sind Schnedinghausen (ca. 900m südlich), Berwartshausen 

(ca. 1,2 km südöstlich) und die Siedlung Kirchberg (ca. 1,1 km westlich). Die weitere Umge-

bung wird in erster Linie durch landwirtschaftlich genutzte Flächen dominiert. Der Emilien-

hof liegt südlich des Baches Krummel, und durch den Uferbewuchs räumlich und optisch 

vom Plangebiet getrennt. Westlich des Plangebietes verlaufen oberirdische Hochspannungs-

leitungen, was zur Folge hat, dass die landwirtschaftlichen Flächen teilweise von entspre-

chenden Masten geprägt sind. Im Nordwesten befindet sich Gehölzbewuchs, der das Pange-

biet optisch abschirmt. 

Die Umgebung des Plangebietes ist somit nur wenig baulich vorgeprägt. Dennoch ist die Flä-

che und ein weiter Teil der Flächen in der Umgebung bereits durch die Flächennutzungspla-

nung und auch raumordnerisch für eine Bebauung vorgesehen. Somit wird sich das Plange-

biet in die vorgesehene Siedlungsentwicklung einfügen. 

7.2 Orts- und Landschaftsbild 

Das Plangebiet ist durch die den südliche gelegenen Uferbewuchs an der Krummel im Süden 

nicht einsehbar. Der nördliche Teil ist jedoch aufgrund der topographisch bedingten höheren 

Lage aus der Ferne einsehbar. Hier jedoch nicht aus dem Norden, da es hier durch die nörd-

lich gelegene Kuppe des Ziegenberges abgeschirmt wird. Aus westlicher, nördlicher und östli-

cher Richtung ist die Fläche jedoch aus den nahegelegenen Bereichen des Ziegenberges ein-

sehbar. Daher wird eine Eingrünung im Westen, Norden und Osten vorgesehen, welche 

sichtverschattend aus der näheren Umgebung und den höheren Bereichen des Ziegenberges 

wirkt, eine Lebensgrundlage für Flora und Fauna darstellt und der Durchgrünung der Umge-

bung dient. 

Da derzeit davon ausgegangen wird, dass die Flächen im Umfeld des Plangebietes später 

ebenfalls einer baulichen Nutzung für gewerbliche oder Industrielle Nutzungen zugeführt 

werden, sind größere bzw. mehrreihige Maßnahmen zur Verringerung der Landschaftsbild-

wirkung nicht notwendig. 

Eine genaue Bewertung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplante Nut-

zung erfolgt im Umweltbericht. 

7.3 Verkehr und Mobilität 

Das Plangebiet lieg im planungsrechtlichen Außenbereich. Das Plangebiet ist über Wirt-

schaftswege von der Siedlung Kirchberg und aus Richtung Emilienhof aus zu erreichen. Da es 
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sich bei der Planung um die planungsrechtliche Vorbereitung für die Errichtung von PV-Frei-

anlagen handelt, sind keine Erschließungsmaßnahmen in dem Ausmaß erforderlich, wie sie 

es z.B. in einem Wohn- oder Gewerbegebiet wären. Die Erschließung muss jedoch für die 

Baumaßnahme und die Wartung und Instandhaltung gesichert werden. Hierfür können die 

umliegenden Wirtschaftswege genutzt werden. 

Der Erschließungsaufwand für die Flächen ist als gering einzuschätzen, da bestehende (Feld-) 

Wege für die Erschließung genutzt werden können und somit die Errichtung neuer Erschlie-

ßungswege nicht erforderlich erscheint. Aufgrund der speziellen Nutzung auf den Flächen ist 

eine Erschließung für die Errichtung, die Wartung, eventuelle Notfälle und weitere Arbeiten 

erforderlich. Es wird kein Ausbau von öffentlichen Straßen nötig. Das nachgeordnete Stra-

ßennetz wird durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich negativ beeinträchtig werden.  

Da der laufende Betrieb der Photovoltaikanlage, abgesehen von gelegentlichen Wartungs- 

und Kontrollarbeiten, keinen Fahrverkehr auslöst, werden die Zuwegungen praktisch nur für 

den überschaubaren Zeitraum der Anlagenerrichtung beansprucht. Außerhalb der Bau- und 

Rückbauzeit der Anlagen ist daher kaum mit Verkehr zu rechnen weshalb die Auswirkungen 

auf den bestehenden Straßenraum als sehr gering eingeschätzt werden. Mit weiterem Ziel- 

und Quellverkehr ist nicht zu rechnen.  

Die innere Verkehrserschließung beschränkt sich, wenn erforderlich auf wasserdurchlässige 

Wartungswege. Diese dienen dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage. Eine Fest-

legung in der Planzeichnung erfolgt nicht, da sich die Wege der Zweckbestimmung des Son-

dergebietes unterordnen.  

Insgesamt wird somit davon ausgegangen, dass keine negativen Beeinträchtigungen auf 

den Verkehr durch das Plangebiet hervorgerufen werden. 

7.4 Ver- und Entsorgung des Gebietes 

Das auf den überdachten Grundflächen sowie auf den Solaranlagen anfallende Nieder-

schlagswasser ist zur Verringerung des Wasserabflusses und zur Anreicherung des Grund-

wassers auf dem Grundstück breitflächig über die bewachsene Bodenzone zur Versickerung 

zu bringen. Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Abwasser, Telekommunikation sowie eine 

Müllentsorgung sind auf Grund der Zielstellung zur Realisierung eines Solarparks nicht erfor-

derlich. 

Sollte bei Pflege und Wartung zu entsorgendes Material (bspw. Schrott oder Grünschnitt) 

anfallen, wird dieses durch Fahrzeuge abtransportierbar sein. Entsprechende Wege sind 

durch den Vorhabenträger in der Ausführungsplanung vorgesehen. 

Das Plangebiet dient zur Erzeugung bzw. Nutzbarmachung von Sonnenergie. Neben den So-

larmodulen sind Trafostationen im Plangebiet vorgesehen. Der erzeugte Strom soll über un-

terirdische Leitungen abgeleitet und in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Ge-

nehmigungen für Bau, Nutzung und Einspeisung werden vom Vorhabenträger in Abstim-

mung mit den zuständigen Behörden und Versorgern eingeholt. 
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7.5 Immissionsschutz 

Durch das Plangebiet werden keine negativen Beeinträchtigungen durch Emissionen erwar-

tet. Staub Geruch und Lärm werden von der Anlage nicht ausgehen. Da die nächste klassifi-

zierte Straße mindestens 180 m vom Plangebiet entfernt ist, werden keine Blendwirkungen 

durch etwaige Lichtemissionen (Spiegeleffekt) erwartet.  

Durch die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzungen wird vor allem während der Ernte-

zeit mit Staub zu rechnen sein, der sich auf den Modulen absetzen kann. Es wird jedoch da-

von ausgegangen, dass regelmäßige Wartung, Reinigung und Pflege, allein aus wirtschaft-

lichkeitsgründen vom Vorhabenträger durchgeführt werden. 

7.6 Landwirtschaft 

Durch die Planung entfallen Flächen, die vormals landwirtschaftlich genutzt wurden. Durch 

die angestrebte Bebauung mit einer Stabständerung sind die Eingriffe in den Boden jedoch 

vergleichsweise gering und im Gegensatz zu einer Bebauung mit Gebäuden einfacher rück-

baubar. 

Durch die geplante Ausführung ist eine Weidenutzung unterhalb der Solarmodule denkbar. 

Der Entfall der Fläche für die ackerwirtschaftliche produzierende Landwirtschaft wird zu-

gunsten erneuerbarer Energien in Kauf genommen. Es stehen im Stadtgebiet ausreichend 

landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung. 

7.7 Wasserwirtschaft 

Außerhalb des Geltungsbereiches, jedoch unmittelbar angrenzend, befinden sich Parzellen, 

die als Graben zur Entwässerung des oberhalb der Fläche anfallenden Regenwassers genutzt 

werden und in den am südlichen Plangebietsrand verlaufenden Bach (Krummel) einleiten. 

Die Entwässerungsgräben sowie das Gewässer Krummel sind als Gewässer III. Ordnung klas-

sifiziert.  

Durch die Baugrenzen, welche einen Abstand von 3 m zu den angrenzenden Gräben und 7 m 

zum Gewässer „Krummel“ einhalten, wird ein mind. 3 m breiter Gewässerrandstreifen vor 

einer Bebauung durch PV-Module geschützt. Innerhalb der Gewässerrandstreifen sind eine 

einreihige Pflanzhecke sowie ein 1 m breiter von Bepflanzung freigehaltener Bereich zur 

Pflege der angrenzenden Gräben vorgesehen. Der Hinweis zu angrenzenden Gewässern so-

wie erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen ist zu beachten (siehe Kapitel 9.3).  

Die Grabenparzellen werden nicht überplant und bleiben in ihrer Funktion erhalten. Im Wes-

ten ist jedoch eine Überfahrbarkeit des Entwässerungsgrabens vorgesehen. Nach jetzigem 

Kenntnisstand handelt es sich um eine bestehende Zufahrt zum Flurstück. Diese Zufahrtssi-

tuation gilt es im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren mit der unteren Wasserbe-

hörde abzustimmen.  

Es ist vorgesehen, dass im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser direkt zu versickern. 

Durch den geringen Eingriff in den Boden, wird davon ausgegangen, dass keine Abflussver-

schärfung stattfindet.  
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8 Auswirkungen der Planung auf die Umweltbe-

lange 

Die Belange von Natur und Landschaft sowie die Auswirkung der Planung auf die natur-

räumlichen Potentiale wurden im Zuge der Aufstellung des Umweltberichtes abgearbeitet. 

Mit der Erstellung des Vorentwurfes wurde zunächst eine Ersteinschätzung (Vorstudie zum 

Umweltbericht) getroffen, welche Potentiale durch die Planung grundsätzlich betroffen sein 

könnten. Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange wurde ermittelt, ob weitere Potentiale betroffen sind 

und betrachtet werden müssen.  

Der Umweltbericht (Stufe 2) untersucht und beurteilt vollständig die betroffenen Umwelt-

belange, wird in diesem Kapitel zusammengefasst und ist der Begründung zum Bebauungs-

plan als eigenständiges Dokument beigefügt. 

8.1 Zusammenfassung Umweltbericht 

Die in den Fach-, Raumordnungs- und Bauleitplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

wurden bei der Umweltprüfung berücksichtigt. Die Umweltziele sind Grundlage für die Pla-

nung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen. 

Mit der Planung werden Auswirkungen auf die Umwelt vorbereitet, die zum Teil auch als er-

heblich einzustufen sind. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind aufgrund der Be-

standssituation und der geplanten Nutzung für das Bodenpotenzial, die Biotoptypen und 

das Landschaftsbild zu erwarten.  

Die erheblichen Auswirkungen auf das Bodenpotenzial sind auf die Versiegelung von Boden 

zurück zu führen, der für die Bodenfunktionen und Biotopentwicklungen unwiederbringlich 

verloren geht. Erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund der Errich-

tung von technischen Anlagen in der offenen Landschaft zu erwarten. Der Grad der Erheb-

lichkeit auf das Landschaftsbild ist hier aufgrund der Vorbelastungen aber eher gering. Durch 

die geplante Gebietseingrünung Richtung Westen, Norden und Osten können die Auswir-

kungen abgemildert werden. Die erheblichen Auswirkungen auf die Biotoptypen und die 

Fauna sind in erster Linie auf den Verlust von Ackerfläche u.a. als Nahrungshabitat zurückzu-

führen. 

Da die genaue Ausdehnung des Bodendenkmals Berwartshausen, FStNr. 10 (Siedlung der Li-

nienbandkeramik und Vorrömische Eisenzeit), Landkreis Northeim, das sich nur wenige hun-

dert Meter östlich des Plangebietes erstreckt, bisher nicht genau erfasst werden konnte und 

durch die siedlungsgünstige Topographie von weiteren Bodendenkmalen auszugehen ist, 

handelt es sich bei dem Plangebiet um eine archäologische Verdachtsfläche. 

Daher bedürfen die mit Baumaßnahmen verbundenen Erdarbeiten einer denkmalrechtlichen 

Genehmigung gem. § 13 i. Verbindung m. § 12 NDSchG. Darin werden dem Träger der Maß-

nahme basierend auf § 6 Abs. 3 NDSchG Auflagen erteilt. Bei Einhaltung der Vorgaben sind 

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“ teilweise mit erheblichen Umweltauswirkungen gerechnet 

werden muss. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ergeben sich durch die teilweise 

Inanspruchnahme von hohen bis äußerst hohen fruchtbaren und somit schutzwürdigen Bö-

den, welche aber durch die landwirtschaftliche Nutzung teilweise vorbelastet sind. Durch die 

angedachte Begrünungsmaßnahme unterhalb der Module sowie durch die geplante Gehölz-

reihe Richtung Westen, Norden und Osten können die negativen Umweltauswirkungen je-

doch gemindert werden. 

Die Maßnahmen dienen überwiegend zur internen Minimierung der Auswirkungen auf die 

Flora und Fauna, das Bodenpotenzial und das Landschaftsbild. 

Durch weitere Festsetzung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

innerhalb des Geltungsbereichs können die erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

durch das Plangebiet vollständig ausgeglichen werden. Bei der Gegenüberstellung des Be-

standes und der Neuplanung ergibt sich ein Überschuss von 14.544 Punkten. Flächen zum 

externen Ausgleich werden nicht benötigt. 

8.2 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Unter Klimaschutz sind alle Maßnahmen zu verstehen, mit denen versucht wird die anthro-

pogen verursachte Erderwärmung zu verringern.  

Dazu zählt: 

• Dichte und Kompaktheit: GRZ 1 = 0,05; GRZ 2 = 0,7 

• Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Unter Klimaanpassung sind alle Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-

dels zu verstehen. Es wird das Ziel verfolgt, sich mit bereits erfolgten Klimaänderungen zu 

arrangieren und auf zu erwartende Änderungen so zu reagieren, dass künftige Schäden so 

weit wie möglich vermieden werden.  

Die Begrünung unter den Modulen und das Zusammenwirken aller begrünten Bereiche soll 

dem Wärmeinselinseleffekt bebauter und versiegelter Bereiche vorbeugen, der in Zukunft 

bei entsprechenden Wetterlagen durchaus noch häufiger und extremer auftreten kann.  

Durch die Maßnahmen werden Bereiche zur Verfügung gestellt innerhalb derer Porenvolu-

men eine Rückhaltung von Niederschlagswasser möglich ist. Als Maßnahme zur Anpassung 

an den Klimawandel ist die Berücksichtigung von Maßnahmen zum Schutz vor negativen 

Auswirkungen von Starkregenereignissen ein zentrales Erfordernis. 

Darüber hinaus wird mit der Nutzung des Plangebietes zur regenerativen Energiegewinnung 

ein positiver Beitrag hinsichtlich des Klimawandels geleistet. 
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8.3 Zusammenfassung Eingriffsbilanzierung 

Aufgrund der Ausgangssituation „Ackerfläche“, der zukünftig angedachten kräuterreichen 

Bodenüberdeckung sowie der Gehölzreihe im Westen, Norden und Osten ergibt sich nach 

der Planumsetzung der Fläche ein Überschuss von 14.544 Punkten. Maßnahmen zur Vermei-

dung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen kön-

nen innerhalb des Plangebiets umgesetzt werden. Es ist kein externer Ausgleich notwen-

dig. 

9 Hinweise 

Im Folgenden werden weitere städtebauliche Ziele behandelt, die nicht als Festsetzungen in 

den Bebauungsplan eingeflossen sind. Dies hat entweder seinen Grund darin, dass es für 

diese Ziele keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage gibt oder dass eine entsprechende 

Festsetzung nicht mit dem Gebot der planerischen Zurückhaltung vereinbar gewesen wäre. 

Die folgenden Hinweise sind jedoch für das Verständnis des Bebauungsplanes sowie die Ge-

nehmigung von Vorhaben hilfreich. Damit werden Vorhabenträger und Genehmigungsbe-

hörden über Sachverhalte informiert, die bei konkreten Planungen zu berücksichtigen sind.  

9.1 Bauzeitenregelung 

Hinweis gemäß Stellungnahme des Landkreises Northeim (Naturschutz)  

Um ein eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) zu verhindern, ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten. Von Mitte Februar 

bis Ende Juli dürfen daher keine Baumaßnahmen durchgeführt werden. Dies dient dem 

Schutz von bodenbrütenden Vögeln der Feldflur. 

9.2 Denkmalschutz 

Hinweis des Landkreises Northeim (Bodendenkmalpflege)  

„Die mit Baumaßnahmen verbundenen Erdarbeiten bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-

nehmigung gem. § 13 i. Verbindung m. § 12 NDSchG. Darin werden dem Träger der Maß-

nahme basierend auf § 6 Abs. 3 NDSchG Auflagen erteilt.“ 6 

9.3 Angrenzende Gewässer 

Hinweis gemäß Stellungnahme des Landkreises Northeim (Wasserwirtschaft)  

Entlang angrenzender Gewässer III. Ordnung ist gemäß § 58 (1) Niedersächsisches Wasserge-

setz (NWG) ist ein 3 m breiter Gewässerrandstreifen zu belassen und von Baumaßnahmen 

freizuhalten. Außerdem sind, auch im Zeitraum des Bauphase, Beeinträchtigungen 

 
6 Stellungnahme des Landkreises Northeim vom 11.12.2023: Bodendenkmalpflege 
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angrenzender Gewässer, ihrer Uferbereiche sowie der Tier- und Pflanzenwelt zu vermeiden. 

Reduzierungen von Gewässerrandstreifen sind mit den Unterhaltspflichtigen zu vereinbaren. 

„Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen zu erwartende Zufahrtswege über Gräben (Gräben 

sind nach Niedersächsischem Wassergesetz (NWG) Gewässer III. Ordnung) geschaffen/erwei-

tert werden, so ist Folgendes zu beachten: 

Für gegebenenfalls erforderliche Grabenverrohrungen sind wasserrechtliche Genehmigungen 

gemäß § 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) bei der unteren Wasserbehörde zu bean-

tragen. 

Verrohrungsmaßnahmen unter 9,0 m Länge (auch von Wegeseitengräben (Gewässer III. Ord-

nung)) sind wasserrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen im Gewässer gemäß § 57 

NWG. (…) Antragsunterlagen sind unter www.landkreis-northeim.de - Bauen und Umwelt - 

Untere Wasserbehörde - Bauliche Anlagen an oberirdischen Gewässern herunter zu laden. 

Kreuzungen oder Parallelverläufe von unter anderem Kabelleitungen der PV-Anlage mit Ge-

wässern, auch mit nicht ganzjährig wasserführenden Gräben, sind gemäß § 57 NWG geneh-

migungsbedürftig.“7  

9.4 Bodenschutz und Baugrund 

Hinweise des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 

Bodenschutz beim Bauen 

„Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise zur Vermeidung und 

Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind insbeson-

dere folgende DIN-Normen zu berücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Boden-

arbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial. 

Um dauerhaft negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten die Böden im Bereich der Bewe-

gungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbots-

zonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab-und 

aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, 

in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden 

(gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder 

mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flä-

chen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen 

ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegeh-

alt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Bodenerosion durch ab-

laufendes Niederschlagswasser von den Modulflächen ist zu vermeiden. Besonderer Hand-

lungsbedarf besteht diesbzgl. bei Flächen in Hanglage. 

Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung einer Bodenkundlichen 

Baubegleitung und die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes. Ziel der bodenkundlichen Bau-

begleitung ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaßnah-

men zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch 

 
7 Stellungnahme des Landkreises Northeim vom 11.12.2023: Wasserwirtschaft 

http://www.landkreis-northeim.de/
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geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grundlage sollte DIN 19639 „Bodenschutz 

bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ dienen. Der Geobericht 28 Bodenschutz 

beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere Hin-

weise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederher-

stellung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von 

Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.“8 

Baugrund 

„Im Untergrund des Planungsgebietes liegen lösliche Sulfatgesteine in Tiefen, in denen lokal 

Verkarstung auftreten kann. Infolge der Lösungsprozesse (Subrosion) können sich im Unter-

grund Hohlräume bilden. Wird die Grenztragfähigkeit des über einem Hohlraum liegenden 

Gebirges überschritten, kann dieser Hohlraum verstürzen und bis zur Erdoberfläche durchbre-

chen (Erdfall). Im Planungsbereich und im näheren Umfeld sind bisher keine Erdfälle bekannt. 

Da es nach unserem Kenntnisstand im Gebiet keine Hinweise auf Subrosion gibt, ist dem Pla-

nungsgebiet formal die Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass des Nieder-

sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, 

Az. 305.4 - 24 110/2 -). Die vom LBEG hinsichtlich der Erdfallgefährdung standardisiert emp-

fohlenen konstruktiven Sicherungsmaßnahmen beziehen sich auf Wohngebäude und sind für 

die Planung der Photovoltaikanlage nur eingeschränkt anwendbar. Wir empfehlen, bei den 

Baugrunderkundungen insbesondere auf Sulfatgesteine oder Hinweise auf Subrosion zu ach-

ten. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Baugrunderkundungen, ist gegebenenfalls die 

Gründung der Photovoltaikanlage so anzupassen, dass mögliche Erdfälle durch die Grün-

dungskonstruktion schadlos aufgenommen werden können bzw. die Gebrauchstauglichkeit 

der Anlage dauerhaft sichergestellt ist. Weiterführende Informationen dazu unter 

www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie > Geogefahren > Subrosion > Hinweise zum Umgang 

mit Subrosionsgefahren. 

Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise und Informationen zu 

den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS Kartenserver: Thema Ingenieurgeolo-

gie. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechni-

sche Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-

technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen 

Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den je-

weils gültigen Fassungen erfolgen.“9 

  

 
8 Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 13.12.2023: Bodenschutz 

beim Bauen 
9 Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 13.12.2023: Bodenschutz 

beim Bauen 
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10 Städtebauliche Werte und Kosten 

Tabelle 1 Flächenbilanz 

Plangebietsgröße insgesamt Ca. 6,37 ha 100 % 

Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ 

- davon Anpflanzfläche P 

Ca. 6,37 ha 

- ca. 0,06 ha 

100 % 

- ca. 1 % 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt Moringen keine unmittel-

baren Kosten, die über die üblichen Verwaltungskosten hinausgehen. Es wurde ein städte-

baulicher Vertrag mit dem Vorhabenträger geschlossen. 

Moringen, den __.__.____ 

Stadt Moringen 

Die Bürgermeisterin 

 

 

________________ 

(Müller-Otte) 


